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ÜBERSICHT: Welchen Wert dürfen Sie bei Sachspenden bescheinigen?

	

	Prüfen Sie diese Punkte, bevor Sie eine Zuwendungsbestätigung ausstellen:

	Prüffrage
	Bedeutung für Ihren Verein

	[bookmark: _bookmark0]Kommt die Spende von einer Privatperson?
	Dann zählt grundsätzlich der gemeine Wert im Zeitpunkt der Spende (§ 10b Abs. 3 Satz 3 EStG).

	Ist der Gegenstand gebraucht?
	Dann prüfen Sie Alter, Zustand, Nutzbarkeit, Zubehör und aktuelle Vergleichspreise.

	Ist der Gegenstand neu?
	Dann ist der aktuelle Wiederbeschaffungswert maßgeblich, höchstens aber der tatsächliche Kaufpreis.

	Stammt die Spende aus einem Betriebsver-mögen?
	Dann zählt der vom Unternehmen angesetzte Entnahmewert zuzüglich Umsatzsteuer (§ 10b Abs. 3 Satz 2 EStG).

	Liegt eine schriftliche Erklärung des Unter-nehmens vor?
	Lassen Sie Herkunft aus dem Betriebsvermögen, Entnahmewert und Umsatzsteuerbetrag bestätigen.

	































Impressum

Verlag PROmedia ein Verlagsbereich der Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, 
Theodor-Heuss-Straße 2-4 D-53177 Bonn 
Großkundenpostleitzahl: D-53095 Bonn 
Tel.: (0228) 95 50 130 
Fax: (0228) 36 96 480 
Internet: www.vnrgoup.com
E-Mail: kundendienst@vnr.de 
Vorstand: Richard Rentrop 
Redaktionell Verantwortliche: Kathrin Righi, 
VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, 
Adresse siehe oben

Alle Angaben wurden mit Sorgfalt ermittelt und überprüft. 
Sie basieren jedoch auf der Richtigkeit uns erteilter Auskünfte und unterliegen Veränderungen. Eine Gewähr kann deshalb nicht übernommen werden.

Copyright 2026: Vervielfältigungen jeder Art sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags gestattet. 
Die Aufnahme in Online-Dienste und Internet sowie die Vervielfältigung auf Datenträger dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verlags erfolgen. 



1

